
Vorlesungen WS 2018/19 

 

 

 

Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

 

Dozent: Prof. Dr. Stürner 

 

Zeit und Ort: Donnerstag 8:15-9:45 Uhr in A 701; Beginn: 25.10.2018 

 

Gegenstand der Lehrveranstaltung: Die Übung dient der Leistungskontrolle in der Mittelphase des Studiums. 

Sie gibt Gelegenheit, einzelne Probleme aus dem zivilrechtlichen Vorlesungsstoff der ersten drei Semester 

exemplarisch anhand von Fällen zu vertiefen. Im Zentrum steht das bürgerliche Vermögensrecht der ersten drei 

Bücher des BGB. Wesentliches Ziel ist die Vernetzung des im Grundstudium erworbenen Wissens. Gegenstand 

der Klausuren und Hausarbeiten kann der Stoff der Vorlesungen der ersten drei Fachsemester sowie der parallel 

angebotenen Vorlesungen des vierten Fachsemesters sein. Der Übungsschein wird erteilt, wenn an je einer 

Hausarbeit und Klausur in einer Übung oder zwei unmittelbar aufeinander folgenden Übungen erfolgreich 

teilgenommen wurde.  

 

Literatur: Falk/Schneider, Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht II, 2. Aufl. 2016; Fezer/Obergfell, 

Klausurenkurs zum BGB Allgemeiner Teil, 10. Aufl. 2018, zum Schuldrecht Allgemeiner Teil, 9. Aufl. 2018 

sowie zum Schuldrecht Besonderer Teil, 10. Aufl. 2019; Kornblum/Stürner, Fälle zum Allgemeinen Schuldrecht, 

8. Aufl. 2017; Martinek/Omlor, Grundlagenfälle zum BGB für Fortgeschrittene, 3. Aufl. 2017; 

Medicus/Petersen, Bürgerliches Recht, 26. Aufl. 2017; Werner/Saenger, Fälle für Fortgeschrittene im 

Bürgerlichen Recht, 6. Aufl. 2018. 

 

Hausarbeit: Der Sachverhalt der Hausarbeit wird am 20.7.2018 ausgegeben. Die Abgabe erfolgt bis spätestens 

in der ersten Übungsstunde am 25.10.201 in A 701. 

 

Klausur: Es werden zwei Klausuren angeboten, die jeweils freitags von 14-17 Uhr im AudiMax geschrieben 

werden. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

 

 

 

 

 

Internationales Privatrecht 

 

Dozent: Prof. Dr. Stürner 

 

Zeit und Ort: Donnerstag 13:30-15:00 Uhr in A 701; Beginn: 8.11.2018 

 

Gegenstand der Lehrveranstaltung: Die Vorlesung vermittelt Grundkenntnisse im Internationalen Privatrecht 

(IPR). Es geht um die auch praktisch bedeutsame Frage, welches Recht in einem Rechtsfall mit Auslandsbezug 

anwendbar ist. Behandelt werden die besondere Terminologie und Vorgehensweise des IPR, seine zunehmend 

europäischen Quellen und die Bezüge zu anderen Rechtsgebieten, insbesondere dem Internationalen 

Zivilverfahrensrecht. Im Vordergrund stehen die verschiedenen Gebiete des Privatrechts in ihrer Behandlung bei 

Auslandsberührung, insbesondere das Vertragsrecht, Deliktsrecht und Sachenrecht, aber auch Familien- und 

Erbrecht sowie Gesellschaftsrecht, soweit sie nach § 8 Abs. 2 Nr. 5 JAPrO zum Pflichtstoff zählen. Anhand 

dieser Rechtsgebiete werden gleichzeitig die Institute des sog. Allgemeinen Teils des IPR (z.B. Qualifikation, 

Vorfrage, renvoi und ordre public) dargestellt. 

 

Literatur: Jayme/Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 18. Aufl. 2016 (Textausgabe); 

Junker, Internationales Privatrecht, 2. Aufl. 2017; Rauscher, Internationales Privatrecht, 5. Aufl. 2017. Weitere 

Literaturhinweise und Materialien werden in der Veranstaltung ausgegeben. 

 

Klausur: Es wird eine Zwischenprüfungsklausur angeboten. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben 

 

 

 

 

 



Prüfungsseminar SP 3 

 

Dozenten: Prof. Dr. Stürner und Dr. Wendelstein 

 

Thema: Vertragliche und außervertragliche Haftung in kollisionsrechtlicher und vergleichender Perspektive  

 

Die Einzelthemen für die Studienarbeiten werden nach individueller Vereinbarung ausgegeben. Vorträge und 

Disputationen werden voraussichtlich Ende Januar/Anfang Februar stattfinden. 

 

 

 

Gemeinsames Seminar der Universitäten Tartu (Estland) und Konstanz 

 

Dozenten: Prof. Dr. Stürner e.a. 

 

Zeit und Ort: 3. bis 7. Dezember 2018, Universität Konstanz 

 

Thema: Contract and Tort as Legal Institutions in Comparative Perspective 

 

Das 8. Gemeinsame Seminar der Universitäten Tartu (Estland) und Konstanz richtet sich vor allem an 

Studierende des SP3, steht aber auch anderen Studierenden mit rechtsvergleichendem Interesse offen. Wer einen 

Seminarvortrag in englischer Sprache halten möchte, möge bitte Kontakt mit Frau Köhler 

(lehrstuhl.stuerner@uni-konstanz.de) aufnehmen. 


